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Bekanntmachung 
über die Jägerprüfung 2021 

 
 
Gem. § 3 Abs. 3 der Verordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes 
(Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung - DVO LJG-NRW) vom 31. März 2010 
(in der Fassung vom 29.05.2015) gebe ich nachstehend die Termine und Orte 
bekannt, an denen die Jägerprüfung 2021 durchgeführt wird: 
 
 
1. Schriftlicher Teil der Jägerprüfung 
 
Der schriftliche Teil der Jägerprüfung findet am 14. Juni 2021, 15.00 Uhr, in der 
„Holzhalle“ des Niederrheinischen Trabrennvereins Dinslaken e.V., Bärenkampallee 
20 - 24, 46535 Dinslaken, statt. 

 
2. Mündlich-praktischer Teil der Jägerprüfung 
 
Der mündlich-praktische Teil der Jägerprüfung ist für den 28. und 29. Juni 2021 ab 
8.30 Uhr vorgesehen. Die Prüfung wird im Schützenhaus Xanten, Fürstenberg 9, 
46509 Xan-ten, abgehalten. 
 
2. Schießprüfung 
 
Das jagdliche Schießen als Teil der Jägerprüfung wird am 25. August 2021, Beginn 
9.00 Uhr, auf dem Schießstand Vluynbusch, Geldernsche Str. 443 a, 47506 
Neukirchen-Vluyn, stattfinden. 

 
4. Nachprüfung 
 
Eine einmalige Nachprüfung für die Prüfungsteile jagdliches Schießen und mündlich-
prak-tische Prüfung kann frühestens drei Monate nach Feststellung des 
Nichtbestehens der Jägerprüfung durchgeführt werden. Vor dem Hintergrund der 
wegen der Corona-Pandemie eingetretenen zeitlichen Verschiebungen der 
Prüfungstermine wird hier ggf. eine Sonder-regelung gelten. Die genaue Terminierung 
erfolgt nach Abschluss der Hauptprüfung. 
 
 
Wesel, den 21. Mai 2021    K R E I S   W E S E L 
         Der Landrat 
         Untere Jagdbehörde 
         Im Auftrag 
 

gez. Horstmann 
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